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 X  öffentlich      nicht öffentlich   

Beschlussvorlage 

Betrifft: 

Kenntnisnahme des Jahresabschlusses 2024 der Stadtsparkasse Düsseldorf, 
Beschluss zur Gewinnverwendung sowie Entlastung der Sparkassenorgane für das 
Jahr 2024 

Fachbereich: 

01/13 - Ratsangelegenheiten und Stadtverfassung     
 

Dezernentin / Dezernent: 

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller      

 

Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Beratungsqualität 

Rat 10.07.2025 Entscheidung 

 

Beschlussdarstellung: 
 

1. Der Rat der Stadt Düsseldorf nimmt den Jahresabschluss 2024 der 

Stadtsparkasse Düsseldorf zur Kenntnis. 

 

2. Der Rat der Stadt Düsseldorf beschließt, den Jahresüberschuss des 

Geschäftsjahres 2024 i.H.v. 58.144.536,07 € 

- gemäß § 25 Abs. 1 b) SpkG NRW 22.200.000,00 € der Landeshauptstadt 

Düsseldorf zuzuführen und 

- gemäß § 25 Abs. 1 c) SpkG NRW 35.944.536,07 € in die Sicherheitsrücklage 

der Stadtsparkasse Düsseldorf einzustellen. 

 

3. Entlastung der Sparkassenorgane 

 

a. Der Rat der Stadt Düsseldorf erteilt dem Verwaltungsrat der 

Stadtsparkasse Düsseldorf für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 

31.12.2024 gemäß § 8 Abs. 2 f) SpkG NRW Entlastung. 

 

b. Der Rat der Stadt Düsseldorf erteilt dem Vorstand der Stadtsparkasse 

Düsseldorf für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 

gemäß § 8 Abs. 2 f) SpkG NRW Entlastung.  
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Sachdarstellung: 
 
Der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Düsseldorf gibt dem Rat der 

Landeshauptstadt Düsseldorf eine Beschlussempfehlung zur Gewinnverwendung 

gemäß §§ 24 Abs. 4 und 25 Abs. 1 Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen (SpkG 

NRW) auf Basis der Normierungs- und Hauptausschuss zu treffenden Empfehlung an 

den Verwaltungsrat (entsprechend Ziffer 4.3 d der Geschäftsordnung des 

Normierungs- und Hauptausschusses der Stadtsparkasse Düsseldorf). Dies ist in der 

Verwaltungsratssitzung am 25.06.2025 erfolgt (siehe Anlage 02). 

 

Der Rat der Stadt Düsseldorf beschließt ferner gemäß § 8 Abs.2 f) SpkG NRW über 

die Entlastung der Sparkassenorgane, d.h. des Verwaltungsrates und des 

Vorstandes. 

 

Der Entlastungsbeschluss wird nach Vorlage des Jahresabschlusses des 

vorangegangenen Geschäftsjahres gefasst. 

 

 
 
 

 

Anlagen: 

Anlage 01-Jahresabschluss 2024_GuV_Lagebericht_Bestätigungsvermerk 2024 

Anlage 02-Beschluss des Verwaltungsrates vom 25.06.25 u. Verfahren zum 
Jahresabschluss 
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